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1. 	 Anmeldung und Bestätigung
Mit Ihrer Buchung (Reiseanmeldung) 
bieten Sie uns den Abschluss eines 
Reisevertrages verbindlich an. Grund-
lage dieses Angebotes sind die Reise-
ausschreibung und unsere etwaigen 
ergänzenden Informationen für die 
jeweilige Reise, soweit Ihnen diese vor-
liegen. Reisevermittler (z.B. Reisebü-
ros) und Leistungsträger (z.B. Hotels, 
Beförderungsunternehmen) sind nicht 
bevollmächtigt, Vereinbarungen zu 
treffen, Auskünfte zu geben oder Zusi-
cherungen zu machen, die den verein-
barten Inhalt des Reisevertrages abän-
dern, über die vertraglich zugesagten 
Leistungen hinausgehen oder im Wi-
derspruch zur Reiseausschreibung 
stehen. Orts- und Hotelprospekte, die 
nicht von uns herausgegeben wer-
den, sind für unsere Leistungspflicht 
nicht verbindlich, soweit sie nicht durch 
ausdrückliche Vereinbarung mit Ihnen 
zum Inhalt des Reisevertrags gemacht 
wurden. Die Buchung kann schriftlich, 
mündlich, telefonisch, per Telefax oder 
auf elektronischem Weg (E-Mail, Inter-
net) vorgenommen werden. Sie erfolgt 
durch Sie auch für alle in der Anmel-
dung mit aufgeführten Teilnehmer, für 
deren Vertragsverpflichtung Sie je-
denfalls dann wie für Ihre eigenen Ver-
pflichtungen einstehen, wenn Sie eine 
entsprechende gesonderte Verpflich-
tung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärung übernommen haben. 
Der Vertrag kommt mit dem Zugang  
unserer Annahmeerklärung zustande. 
Diese bedarf keiner bestimmten Form. 
Bei oder unverzüglich nach Vertrags-
schluss werden wir Ihnen eine schrift-
liche Reisebestätigung übermitteln. 
Hierzu sind wir nicht verpflichtet, wenn 
Ihre Buchung weniger als 7 Werktage 
vor Reisebeginn erfolgt. Weicht der 
Inhalt unserer Bestätigung vom Inhalt 
der Anmeldung ab, so liegt ein neues 
Angebot vor, an das wir für die Dauer 
von 10 Tagen gebunden sind. Der Ver-
trag kommt auf der Grundlage dieses 
neuen Angebots zustande, wenn Sie 
uns innerhalb der Bindungsfrist die 
Annahme durch ausdrückliche Zusage, 
Anzahlung oder Restzahlung erklären. 

2. 	 Bezahlung
In allen nachstehend aufgeführten Fäl-
len gilt für die Fälligkeit von Zahlungen 
Folgendes: Zahlungen auf den Reise-
preis vor der Reise dürfen nur gegen 
Aushändigung des Sicherungsschei-
nes im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB 
erfolgen. Dauert eine Reise nicht län-
ger als 24 Stunden, schließt sie keine 
Übernachtung ein und übersteigt der 
Reisepreis EUR 75 nicht, so darf der 
volle Reisepreis auch ohne Aushän-
digung eines Sicherungsscheins ver-
langt werden.

Im Regelfall zahlen Sie bei Vertrags-
abschluss bitte 25 % des Reiseprei-
ses an. Diese  Anzahlung wird auf den 
Reisepreis angerechnet. Den Restrei-
sepreis zahlen Sie bitte etwa 28 Tage 
vor Reisebeginn. Bei Bezahlung per 
Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres 
Kontos automatisch zu den jeweiligen 
Terminen. Die Reiseunterlagen erhalten 
Sie nach Bezahlung immer in Ihrer Bu-
chungsstelle. Aus den Programm- oder 
Kataloghinweisen können sich für ein-

zelne Leistungen (z.B. für einige Flug-
sondertarife) frühere Fälligkeiten er-
geben. Bei Stornierung der kompletten 
Buchung werden anfallende Gebühren 
sofort fällig. Leisten Sie die Anzahlung 
und/oder die Restzahlung nicht ent-
sprechend den vereinbarten Zahlungs-
fälligkeiten, so sind wir berechtigt, nach 
Mahnung mit Fristsetzung vom Reise-
vertrag zurückzutreten und Sie mit den 
Rücktrittskosten gemäß Ziff. 4.1, 16 zu 
belasten.

3. 	 Leistungs- und 
	 Preisänderungen

3.1 Änderungen oder Abweichungen 
einzelner Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertra-
ges (z.B. Flugzeitenänderungen, Än-
derungen des Programmablaufs, Ho-
telwechsel), die nach Vertragsschluss 
notwendig werden und die von uns 
nicht wider Treu und Glauben herbei-
geführt wurden, sind gestattet, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen 
nicht erheblich sind und den Gesamt-
zuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Eventuelle Gewähr-
leistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die geänderten Leistungen mit 
Mängeln behaftet sind. Wir werden Sie 
von Leistungsänderungen oder -ab-
weichungen unverzüglich in Kenntnis 
setzen. Im Falle einer erheblichen Än-
derung einer wesentlichen Reiseleis-
tung sind Sie berechtigt, unentgeltlich 
vom Vertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleich-
wertigen Reise zu verlangen, wenn wir 
in der Lage sind, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für Sie aus unserem Ange-
bot anzubieten. Diese Rechte wollen 
Sie bitte unverzüglich nach unserer 
Erklärung über die Änderung der Rei-
seleistung oder die Absage der Reise 
uns gegenüber geltend machen.

3.2 Wir behalten uns vor, die ausge-
schriebenen und mit der Buchung be-
stätigten Preise im Fall der Erhöhung 
der Beförderungskosten oder der Ab-
gaben für bestimmte Leistungen, wie 
Hafen- oder Flughafengebühren oder 
einer Änderung der für die betreffen-
de Reise geltenden Wechselkurse wie 
folgt zu ändern:

Erhöhen sich die bei Abschluss des 
Reisevertrages bestehenden Be-
förderungskosten, insbesondere die 
Treibstoffkosten, so können wir den 
Reisepreis nach Maßgabe der nachfol-
genden Berechnung erhöhen: 

a.	� Bei einer auf den Sitzplatz bezo-
genen Erhöhung können wir vom 
Reisenden den Erhöhungsbetrag 
verlangen. 

b.	� In anderen Fällen werden die vom 
Beförderungsunternehmen pro 
Beförderungsmittel geforderten, 
zusätzlichen Beförderungskos-
ten durch die Zahl der Sitzplätze 
des vereinbarten Beförderungs-
mittels geteilt. Den sich so er-
gebenden Erhöhungsbetrag für 
den Einzelplatz können wir vom 
Reisenden verlangen. 

Werden die bei Abschluss des Reise-
vertrages bestehenden Abgaben wie 

Hafen- oder Flughafengebühren uns 
gegenüber erhöht, können wir den 
Reisepreis um den entsprechenden, 
anteiligen Betrag heraufsetzen. Bei ei-
ner Änderung der Wechselkurse nach 
Abschluss des Reisevertrages kann 
der Reisepreis in dem Umfang erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch 
für uns verteuert hat. Eine Erhöhung 
ist nur zulässig, sofern zwischen Ver-
tragsschluss und dem vereinbarten 
Reisetermin mehr als 

4 Monate liegen und die zur Erhöhung 
führenden Umstände vor Vertrags-
schluss noch nicht eingetreten und bei 
Vertragsschluss für uns nicht vorher-
sehbar waren.

Im Falle einer nachträglichen Änderung 
des Reisepreises haben wir Sie unver-
züglich zu informieren. Preiserhöhun-
gen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt 
sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen 
um mehr als 5% sind Sie berechtigt, 
ohne Gebühren vom Reisevertrag zu-
rückzutreten oder die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen Reise 
zu verlangen, wenn wir in der Lage sind, 
eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
Sie aus unserem Reiseangebot anzu-
bieten. Die vorgenannten Rechte wol-
len Sie bitte unverzüglich nach unserer 
Erklärung über die Preiserhöhung uns 
gegenüber geltend machen. 

4. 	 Rücktritt des Kunden, 
	 Umbuchung, 
	 Ersatzteilnehmer

4.1 Rücktritt

Sie können jederzeit vor Reisebe-
ginn von der Reise zurücktreten. Der 
Rücktritt ist uns gegenüber unter der 
am Ende der Reisebedingungen an-
gegebenen Anschrift zu erklären. Falls 
die Reise über ein Reisebüro gebucht 
wurde, kann der Rücktritt auch die-
sem gegenüber erklärt werden. Es wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu 
erklären. Treten Sie vom Reisevertrag 
zurück oder treten Sie die Reise nicht 
an, so verlieren wir den Anspruch auf 
den Reisepreis. Stattdessen können 
wir eine angemessene Entschädigung 
für die bis zum Rücktritt getroffenen 
Reisevorkehrungen und unsere Auf-
wendungen in Abhängigkeit von dem 
jeweiligen Reisepreis verlangen. Unser 
Ersatzanspruch ist unter Berücksich-
tigung der gewöhnlich ersparten Auf-
wendungen und möglichen anderwei-
tigen Verwendung pauschaliert. 

Die Höhe des Ersatzanspruches ent-
nehmen Sie bitte Ziffer 16 dieser Reise-
bedingungen. Es bleibt Ihnen der Nach-
weis unbenommen, dass kein oder 
ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist, als die von uns gefor-
derte Pauschale. Wir behalten uns vor, 
in Abweichung von den unter Ziffer 16 
aufgeführten Pauschalen eine höhere, 
konkrete Entschädigung zu fordern, 
soweit wir nachweisen können, dass 
uns wesentlich höhere Aufwendungen 
als die jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. In diesem Fall sind wir 
verpflichtet, die geforderte Entschä-
digung unter Berücksichtigung der 
ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung 
der Reiseleistungen konkret zu bezif-
fern und zu belegen.

4.2 Umbuchung

Sollen auf Ihren Wunsch nach der Bu-
chung der Reise Änderungen hinsicht-
lich des Reisetermins, des Reiseziels, 
des Ortes des Reiseantritts, der Unter-

kunft oder der Beförderungsart vor-
genommen werden, so entstehen uns 
in der Regel die gleichen Kosten wie bei 
einem Rücktritt Ihrerseits. Wir müs-
sen Ihnen daher die Kosten in gleicher 
Höhe berechnen, wie sie sich im Um-
buchungszeitpunkt für einen Rücktritt 
ergeben hätten. Bei anderweitigen, 
geringfügigen Änderungen berechnen 
wir jedoch nur eine Bearbeitungsge-
bühr von EUR 25.

4.3 Ersatzteilnehmer

Ihr gesetzliches Recht, gemäß § 651 b 
BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, 
bleibt durch die vorstehenden Bedin-
gungen unberührt.

5.	 Nicht in Anspruch 
	 genommene Leistungen

Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen 
die Ihnen ordnungsgemäß angeboten 
wurden infolge vorzeitiger Rückreise 
oder aus sonstigen zwingenden Grün-
den nicht in Anspruch, so besteht kein 
Anspruch auf anteilige Erstattung des 
Reisepreises. Wir werden uns jedoch 
bei den Leistungsträgern um Erstat-
tung der ersparten Aufwendungen 
bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, 
wenn es sich um völlig unerhebliche 
Leistungen handelt oder wenn einer 
Erstattung gesetzliche oder behördli-
che Bestimmungen entgegenstehen. 
Die Erstattung der von uns lediglich 
vermittelten Original-Gutscheine (z.B. 
Hotelketten, Mietwagen) ist in den Zif-
fern 4.1 und 16. unter „Rücktritt“ bzw. 
„Rücktrittspauschale“ geregelt.

6. 	 Rücktritt wegen Nichterrei-
	 chens der Mindestteilneh-
	 merzahl und Kündigung
	 durch den Reiseveranstalter

Wir können bis 28 Tage vor Reiseantritt 
bei Nichterreichen einer ausgeschrie-
benen oder behördlich festgelegten 
Mindestteilnehmerzahl nur dann vom 
Reisevertrag zurücktreten, wenn in der 
Reiseausschreibung sowie in der Rei-
sebestätigung für die entsprechende 
Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl 
hingewiesen und diese Zahl sowie der 
Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem 
vertraglich vereinbarten Reisebeginn 
die Rücktrittserklärung zugegan-
gen sein muss, angegeben wurden. 
In jedem Fall sind wir verpflichtet, Sie 
unverzüglich nach Eintritt der Vor-
aussetzung für die Nichtdurchführung 
der Reise hiervon in Kenntnis zu set-
zen und Ihnen die Rücktrittserklärung 
schnellstmöglich zuzuleiten. Sie erhal-
ten den eingezahlten Reisepreis unver-
züglich zurück. Sollte bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, 
dass die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht werden kann, werden wir Sie 
davon unterrichten.

7. 	 Kündigung aus 
	 verhaltensbedingten Gründen

Wir können vom Reisevertrag zurück-
treten oder nach Antritt der Reise den 
Reisevertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn der Reisende die 
Durchführung der Reise ungeachtet 
unserer Abmahnung nachhaltig stört 
oder wenn er sich in einem solchen 
Maß vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. Kündigen wir, so 
behalten wir den Anspruch auf den 
Reisepreis; wir müssen uns jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen 
sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die wir aus einer anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch ge-
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nommenen Leistungen erlangen, ein-
schließlich der uns von den Leistungs-
trägern gutgebrachten Beträge.

8. 	 Aufhebung des Vertrages 
	 wegen höherer Gewalt

Zur Kündigung des Reisevertrages wird 
auf die gesetzliche Regelung im Bür-
gerlichen Gesetzbuch (BGB) verwie-
sen, die wie folgt lautet:

„§ 651 j BGB“

(1) �Wird die Reise infolge bei Vertrags-
abschluss nicht voraussehbarer hö-
herer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so 
können sowohl der Reiseveran-
stalter als auch der Reisende den 
Vertrag allein nach Maßgabe dieser 
Vorschrift kündigen.

(2) �Wird der Vertrag nach Absatz 1 
gekündigt, so finden die Vorschrif-
ten des § 651e Abs. 3, Sätze 1 und 
2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die 
Mehrkosten für die Rückbeförde-
rung sind von den Parteien je zur 
Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen 
die Mehrkosten dem Reisenden zur 
Last.

9. 	 Haftung des Reiseveranstal-
	 ters (Beschränkung der 
	 Haftung)

	 9.1 �Vertragliche Haftungsbe-
schränkung

Unsere vertragliche Haftung für Schä-
den, die nicht aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit resultieren, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt  

a.	� soweit ein Schaden des Reisen-
den weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig herbeigeführt worden 
ist, oder  

b.	� soweit wir für einen dem Reisen-
den entstandenen Schaden allein 
wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich 
sind. Möglicherweise darüber 
hinausgehende Ansprüche nach 
dem Montrealer Übereinkommen 
bzw. dem Luftverkehrsgesetz 
bleiben von der Beschränkung 
unberührt.

9.2. 	 Deliktische  
	 Haftungsbeschränkung

Unsere deliktische Haftung für Sach-
schäden, die nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
Die Haftungshöchstsumme gilt jeweils 
je Kunde und Reise. Möglicherweise 
darüber hinausgehende Ansprüche im 
Zusammenhang mit Reisegepäck nach 
dem Montrealer Übereinkommen blei-
ben von der Beschränkung unberührt.

9.3 	� Haftungsausschluss für  
Fremdleistungen

Wir haften nicht für Leistungsstörun-
gen, Personen- und Sachschäden im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstal-
tungen, Theaterbesuche, Ausstellun-
gen, Beförderungsleistungen von und 
zum ausgeschriebenen Ausgangs- 
und Zielort), wenn diese Leistungen 
in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich 
und unter Angabe des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet werden, 
dass sie erkennbar nicht Bestandteil 
unserer Reiseleistungen sind.

Wir haften jedoch

a.	� für Leistungen, welche die Be-
förderung vom ausgeschriebe-
nen Ausgangsort der Reise zum 
ausgeschriebenen Zielort, Zwi-
schenbeförderungen während 
der Reise und die Unterbringung 
während der Reise beinhalten,

b.	� wenn und insoweit für einen Ih-
nen entstandenen Schaden die 
Verletzung von Hinweis- oder 
Organisationspflichten durch uns 
ursächlich geworden ist.

10. 	 Gewährleistung

10.1 	 Abhilfe und Mitwirkungspflichten

Wird die Reise nicht vertragsgemäß 
erbracht, so können Sie Abhilfe ver-
langen. Dazu bedarf es – unbeschadet 
unserer vorrangigen Leistungspflicht 
– Ihrer Mitwirkung. Deshalb sind Sie 
verpflichtet, alles Ihnen Zumutbare zu 
tun, um zu einer Behebung der Störung 
beizutragen und eventuell entstehen-
den Schaden möglichst gering zu hal-
ten oder ganz zu vermeiden. Sie sind 
insbesondere verpflichtet, Ihre Be-
anstandungen unverzüglich anzuzei-
gen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die 
Anzeige erkennbar aussichtslos oder 
aus anderen Gründen unzumutbar ist. 
Wenden Sie sich dazu bitte zunächst 
an unsere örtlichen Vertreter im je-
weiligen Zielgebiet (siehe Reiseunter-
lagen). Die Reiseleitung bzw. örtliche 
Vertretung ist beauftragt für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzu-
erkennen. Sofern die Reiseunterlagen 
keinen Hinweis auf einen örtlichen Ver-
treter enthalten, setzen Sie sich bitte 
direkt mit uns in Verbindung! 

10.2 	� Fristsetzung vor Kündigung  
des Vertrages

Wollen Sie den Reisevertrag wegen 
eines Reisemangels der in § 615 c BGB 
bezeichneten Art nach § 651 e BGB aus 
wichtigem, für uns erkennbaren Grund 
wegen Unzumutbarkeit kündigen, 
müssen Sie uns zuvor eine angemes-
sene Frist zur Abhilfeleistung setzen. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe 
unmöglich ist oder von uns verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündi-
gung des Vertrages durch ein beson-
deres, für uns erkennbares Interesse 
Ihrerseits gerechtfertigt wird.

10.3 	� Gepäckverlust und  
Gepäckverspätung

Schäden oder Zustellungsverzöge-
rungen bei Flugreisen empfehlen wir 
dringend unverzüglich an Ort und Stelle 
mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der 
zuständigen Fluggesellschaft anzuzei-
gen. Fluggesellschaften lehnen in der 
Regel Erstattungen ab, wenn die Scha-
densanzeige nicht ausgefüllt worden 
ist. Die Schadensanzeige ist bei Ge-
päckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei 
Verspätung innerhalb 21 Tagen nach 
Aushändigung vorzunehmen. Im Übri-
gen ist der Verlust, die Beschädigung 
oder die Fehlleitung von Reisegepäck 
der Reiseleitung oder der örtlichen 
Vertretung des Veranstalters anzuzei-
gen.

10.4 	 Reiseunterlagen

Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, 
wenn Ihnen die erforderlichen Reise-
unterlagen nicht innerhalb der mitge-
teilten Frist zugegangen sein sollten.

11. 	 Ausschluss von Ansprüchen

11.1 Ansprüche wegen nicht vertrags-
gemäßer Erbringung der Reise nach 
den §§ 651c bis f BGB müssen Sie in-
nerhalb eines Monats nach vertraglich 

vorgesehener Beendigung der Reise 
uns gegenüber geltend machen. 

11.2 Die Frist beginnt mit dem Tag, der 
dem Tag des vertraglichen Reiseendes 
folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf 
einen Sonntag, einen am Erklärungs-
ort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend, so 
tritt an die Stelle eines solchen Tages 
der nächste Werktag.

11.3 Nach Ablauf der Frist können Sie 
Ansprüche nur geltend machen, wenn 
Sie ohne Verschulden an der Einhal-
tung der Frist verhindert worden sind.

11.4 Die Frist aus 11.1 gilt auch für die 
Anmeldung von Gepäckschäden oder 
Zustellungsverzögerungen beim Ge-
päck im Zusammenhang mit Flügen 
gemäß Ziffer 10.3, wenn Gewährleis-
tungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 
651d, 651e Abs. 3 und 4 BGB geltend 
gemacht werden. Ein Schadensersatz-
anspruch wegen Gepäckbeschädigung 
ist binnen 7 Tagen, ein Schadenser-
satzanspruch wegen Gepäckverspä-
tung binnen 21 Tagen nach Aushändi-
gung geltend zu machen.

12. 	 Verjährung

12.1 Ihre Ansprüche nach den §§ 651 
c bis f BGB aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Reiseveranstalters oder eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des Reiseveranstalters 
beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies 
gilt auch für Ansprüche auf den Er-
satz sonstiger Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Reiseveranstal-
ters oder eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Reisever-
anstalters beruhen. 

12.2 Alle übrigen Ansprüche nach den 
§§ 651c bis 651f BGB verjähren in ei-
nem Jahr. 

12.3 Die Verjährung nach Ziffer 12.1 und 
12.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag 
des vertraglichen Reiseendes folgt. 
Fällt der letzte Tag der Frist auf ei-
nen Sonntag, einen am Erklärungsort 
staatlich anerkannten allgemeinen Fei-
ertag oder einem Sonnabend, so tritt 
an die Stelle eines solchen Tages der 
nächste Werktag.

12.4 Schweben zwischen Ihnen und 
uns Verhandlungen über den Anspruch 
oder die den Anspruch begründenden 
Umstände, so ist die Verjährung ge-
hemmt, bis Sie oder wir die Fortset-
zung der Verhandlungen verweigern. 
Die Verjährung tritt frühestens 3 Mo-
nate nach dem Ende der Hemmung ein.

13. 	 Informationspflichten über 
	 die Identität des ausführen-
	 den Luftfahrtunternehmens;
	 (sog. „Black List“)

Aufgrund der EU-Verordnung zur Un-
terrichtung von Fluggästen über die 
Identität des ausführenden Luftfahrt-
unternehmens sind wir verpflichtet, Sie 
bei der Buchung über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaft sowie 
sämtlicher im Rahmen der gebuchten 
Reise zu erbringenden Flugbeförde-
rungsleistungen zu informieren. Steht 
bei der Buchung die ausführende Flug-
gesellschaft noch nicht fest, so sind wir 
verpflichtet, Ihnen die Fluggesellschaft 
bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, 
die wahrscheinlich den Flug durchfüh-
ren wird bzw. werden. Sobald uns be-
kannt ist, welche Fluggesellschaft den 
Flug durchführen wird, werden wir Sie 
hiervon in Kenntnis setzen. Wechselt 
die zunächst genannte ausführende 
Fluggesellschaft, so werden wir Sie un-
verzüglich über den Wechsel informie-

ren. Die so genannte „Black List“ ist u.a. 
auf folgender Internetseite abrufbar: 
http://air-ban.europa.eu

14. 	 Pass-, Visa-, Zoll-, 
	 Devisen- und	  Gesund-
	 heitsvorschriften

14.1 Wir sind verpflichtet, Staatsange-
hörige eines Staates der Europäischen 
Union, in dem die Reise angeboten 
wird, über Bestimmungen von Pass-, 
Visa- und Gesundheitsvorschriften vor 
Vertragsabschluss sowie über deren 
evtl. Änderungen vor Reiseantritt zu 
unterrichten. Für Angehörige anderer 
Staaten gibt das zuständige Konsulat 
Auskunft. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass keine Besonderheiten in Ihrer 
Person und eventueller Mitreisender 
(z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staa-
tenlosigkeit) vorliegen.

14.2 Für das Beschaffen und Mitführen 
der notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen so-
wie das Einhalten von Zoll- und De-
visenvorschriften sind ausschließlich 
Sie verantwortlich. Nachteile, die aus 
dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften 
erwachsen, z.B. die Zahlung von Rück-
trittskosten, gehen zu Ihren Lasten. 
Dies gilt nicht, soweit wir Sie schuld-
haft nicht, unzureichend oder falsch 
informiert haben.

14.3 Wir haften nicht für die rechtzeiti-
ge Erteilung und den Zugang notwen-
diger Visa durch die jeweilige diploma-
tische Vertretung, auch wenn Sie uns 
mit der Besorgung beauftragt haben, 
es sei denn, wir haben eigene Pflichten 
schuldhaft verletzt.

15.	  Reiseschutz (Reiserück-
	 tritts-Versicherung u.a.)

Bitte beachten Sie, dass die in unserem  
Reiseangebot genannten Reisepreise 
keine Reiserücktritts-Versicherung 
(RRV) bzw. Reiseabbruch-Versiche-
rung enthalten. Wenn Sie vor Reise-
antritt von Ihrer Reise zurücktreten, 
entstehen Stornokosten. Bei Reiseab-
bruch können zusätzliche Rückreise- 
und sonstige Mehrkosten entstehen. 
Deshalb empfiehlt sich der Abschluss 
eines  speziellen RundumSorglos-
Schutzes der EUROPÄISCHE Reisever-
sicherung AG. Er beinhaltet neben der 
RRV einen umfassenden Reiseschutz 
mit Notruf-Service rund um die Uhr.

16. 	 Rücktrittspauschale 
	 (vgl. Ziffer 4.1)

Die Höhe der Rücktrittspauschale ist 
von der gewählten Leistung abhängig. 
Weitere Angaben zur Höhe der Rück-
trittspauschale können Sie daher un-
seren Bedingungen beim jeweiligen 
Angebot entnehmen. Beachten Sie 
bitte unbedingt etwaige abweichende 
Angaben in den Buchungsbedingungen 
der einzelnen Angebote! Bitte beach-
ten Sie außerdem: Haben Sie mehrere 
Leistungen mit Einzelpreisen zusam-
mengestellt (z.B. Flug und Rundreise), 
so sind die Stornogebühren dafür ein-
zeln zu ermitteln und anschließend zu 
addieren. 


